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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche 'Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Regensburger und Genossen, Nr.1685/J' 
vom 3.Mai 1974: "Schritte zur Hintanhaltung von 
Gesundheitsstörungen beim Seilbahnpersonal". 

Zu Ihrer Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

, Vom Bundesministerium fUr Verkehr wurden Erhebungen- zur 
Feststellung von Gesundheitsstörungen beim Seilbahnperso­
nal im Sinne der Anfrage bisher nichtdurchgefUhrt. Dem 
Bundesministerium fUr Verkehr sind nämlich außer Arbeits­
unfällen noch keine Gesundheitsschädigungen bekanntgeworden, 
die eindeutig auf die im Seilbahnfahrdienst herrschenden 
Arbeitsbedingungen zurUckgefUhrt werden könnten. Dessen 
ungeachtet wurde das Verkehrs-Arbeitsinspektorat angewie­
sen, alle nötigen Erhebungen zu führen, um in dieser Frage 
auch die letzten Zweifel zu beseitigen .Ob und ~;elche Maß­
nahmen zur Hinta:nhaltung von Gesundheitsstörungenallen­
falls getroffen werden müs~en, läßt sich erst beurteilen, 
wenn diese Erhebungen abgeschlossen sind. 

Zu 2: 

Um eine Übersicht über das Krankheitsspektrum, die Krank­
heitshEiufigkeit,en, InvaliditätsgrUnde und Todesursachen 
der Seilbahnbediensteten zu bekommen, wurde dieVersiche­
rungsanstalt der ÖsterreichischenEisenbahnen um Beistel­
lung des erforderlichen statistischen Materials ersucht. 
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Die Versicherungsanstalt hat jedoch mitgeteilt, daß die 

vo~handenen statistischen Daten weder in diagnostischer 

. Hinsicht noch hinsichtlich des Personenkreises des Seil­

ba~~-Fahrpersonals hinreichend detailliert sind, um dem 

Bundesministerium für Verkehr als taugliche Grundlage für 

weitere Erhebungen dienen zu können. Es kann deshalb erst 

nach Vorliegen des Ergebnisses der bereits begonnenen 
speziell'en arbeitsmedizinischen Beobachtungen, die sich 

auf mehrere Jahre erstrecken müssen, ein Überblick über 
die erwähnten Kriterien gegeben werden. 

Viien, 

Der 
am 197406 21 

es ~7J : 
/\J ,i\J ' 

Lanc) 
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